
Angeklagte nicht getan. Auf jeden Fall hatte er aber 
erkannt, daß die Äußerungen des Geschädigten die 
Reaktion auf sein ungebührliches Verhalten darstellten. 
Deshalb hätte er, selbst wenn das Wort „Nichtstuer“ 
gefallen sein sollte, keinerlei Veranlassung gehabt, dem 
Geschädigten zu folgen und ihn an der Kleidung zu 
packen. Von diesem Ausgangspunkt aus ist auch das 
weitere, unmittelbar damit im Zusammenhang stehende 
Handeln des Angeklagten zu beurteilen.
Das bisherige Ermittlungsergebnis bietet keinen Anlaß, 
die Aussagen des Geschädigten in Zweifel zu ziehen, 
er habe lediglich versucht, den Angeklagten abzuschüt- 
teln, als dieser ihn am Mantelkragen gepackt hatte. Da
mit in Übereinstimmung stehen die Aussagen des Zeu
gen S. Bei eventuell abweichenden Aussagen der vom 
Angeklagten als Zeugen benannten Jugendlichen, die 
sich ebenfalls am Tatort befanden, wird das Kreisge
richt die Hinweise des Zeugen C. berücksichtigen müs
sen. Dieser Zeuge konnte zwar zum unmittelbaren Tat
geschehen keine Aussagen machen. Er hat aber in seiner 
Vernehmung durch die Volkspolizei bekundet, daß die 
mit dem Angeklagten am Bahnhofstunnel stehenden 
Jugendlichen den Hinweis des Geschädigten, er werde 
die Volkspolizei benachrichtigen, belachten und daß 
einer von ihnen äußerte: „Hast du gesehen, daß wir 
den geschlagen haben?“. Ein solches Verhalten läßt 
erkennen, daß sie sich mit der Tat des Angeklagten 
identifizierten und sich einig waren, zur Straftat des 
Angeklagten unwahre Angaben zu machen. Es gewinnt 
daher für die Beurteilung der Glaubwürdigkeit dieser 
Zeugen Bedeutung.
Hinsichtlich der Feststellungen zur Art und Weise der 
Tatbegehung ist zu beachten, daß die Art und Schwere 
der ärztlich festgestellten Verletzungen des Geschädig
ten gegen die Richtigkeit der Aussage des Angeklagten 
sprechen, lediglich mit der flachen Hand geschlagen 
zu haben. Dagegen spricht auch die Wirkung des Schla
ges, der nach der Aussage des Zeugen C. dazu führte, 
daß der Oberkörper des Geschädigten „auf die Knie 
klappte“ und daß dieser von zwei Personen von der 
Fahrbahn geschleppt und auf den Gehweg gelegt wor
den sei. Diese Umstände bestätigen aber die Aussage 
des Geschädigten, vom Angeklagten mit der Faust in 
das Gesicht geschlagen worden und kurze Zeit besin
nungslos gewesen zu sein..
Bestätigt sich ein solcher Sachverhalt im Ergebnis der 
Beweisaufnahme und bestätigt sich weiter, daß der Ge
schädigte lediglich die körperliche Belästigung durch 
den Angeklagten abwehren wollte, so ist unter Berück
sichtigung des Zusammenhangs zum vorangegangenen 
Verhalten des Angeklagten und der Feststellungen zur 
Art und Weise der Tatausführung davon auszugehen, 
daß der Angeklagte aus Mißachtung der öffentlichen 
Ordnung und der Regeln des sozialistischen Gemein
schaftslebens gehandelt, sich somit des Rowdytums nach 
§ 215 StGB schuldig gemacht hat
Da der Angeklagte bereits wegen eines gleichen Delikts 
mit Freiheitsstrafe bestraft ist liegt dann ein schwerer 
Fall des Rowdytums nach § 216 Abs. 1 Ziff. 4 StGB vor, 
so daß bereits deshalb die auszusprechende Freiheits
strafe nicht unter einem Jahr liegen darf. Angesichts 
der insbesondere durch die eingetretenen Folgen cha
rakterisierten Tatschwere wird eine Freiheitsstrafe von 
etwa einem Jahr und drei Monaten auszusprechen 
sein.
Das Urteil des Kreisgerichts war aus diesen Gründen 
in Übereinstimmung mit der Stellungnahme des Ver
treters des Generalstaatsanwalts der DDR auf den Kas
sationsantrag aufzuheben und die Sache zur erneuten 
Verhandlung und Entscheidung an dieses Gericht zu
rückzuverweisen.

Arbeitsrecht
§§73 ff. GBA; §10 Buchst h der VO fiber die Rechte 
und Pflichten der Meister in den volkseigenen und 
ihnen gleichgestellten Betrieben und über die Erhö
hung ihrer Gehälter — MeisterVO — vom 28. Juni 1952 
(GBL S. 504).
1. Die Schichtfibergabe als unabdingbare Vorausset
zung für einen reibungslosen Produktionsablauf ist un
trennbarer Bestandteil der Arbeitsaufgabe eines als 
Schichtleiter eingesetzten Meisters und somit in dem 
Arbeitsmaß enthalten, das sich aus den Anforderungen 
zur Erfüllung der Arbeitsaufgabe ergibt.
2. Die Anwesenheit des Schichtleiters in seinem Pro
duktionsbereich zur Schichtfibergabe vor Schichtbeginn 
begründet keinen Anspruch auf Überstundenvergütung, 
sofern der Betrieb während dieser Zeitspanne vom ab
lösenden Schichtleiter keine fiber die Schichtfibergabe 
hinausgehenden Leistungen verlangt.
OG, Urteil vom 20. November 1973 — Za 19/73.

Die Verklagten sind beim Kläger als Schichtleiter tätig 
und werden als Meister entlohnt. Sie arbeiten im durch
gehenden Schichtsystem und sind entsprechend einer 
Weisung des zuständigen Betriebsdirektors jeweils vor 
Schichtbeginn zur Schichtübergabe in ihrem Produk
tionsbereich. Sie verlangten vom Kläger, ihnen diese 
Zeit als Überstunden zu vergüten. Der. Kläger lehnte 
die Vergütung der Schichtübergabe als Überstunden ab. 
Er begründete dies damit, daß eine ordnungsgemäße, 
den kontinuierlichen Fortgang der Produktion garantie
rende Schichtübergabe zu den Pflichten gehöre, die dem 
Meister aus seiner Arbeitsaufgabe erwachsen.
Die von den Verklagten angerufene Konfliktkommis
sion hat den Kläger durch Beschluß verpflichtet, den 
Verklagten die Schichtübergabezeit als Überstunden zu 
vergüten.
Die hiergegen erhobene Klage (Einspruch) wies das 
Kreisgericht als unbegründet zurück.
Der gegen dieses Urteil gerichtete Einspruch (Berufung) 
wurde durch das Bezirksgericht als unbegründet zu
rückgewiesen. Hierzu führte das Bezirksgericht im we
sentlichen aus: Die MeisterVO vom 28.Juni 1952 (GBl. 
S. 504) enthalte zwar für Meister die .Pflicht, die Über
gabe und Übernahme der Schichten ohne Produktions
unterbrechung durchzuführen, lege jedoch nicht fest, 
daß eine Vergütung dieser Zeit als Überstunden aus
geschlossen sei. Auf der Grundlage der §§ 73 ff. GBA 
sei der Anspruch der Verklagten gerechtfertigt.
Gegen dieses Urteil richtete sich der Kassationsantrag 
des Präsidenten des Obersten Gerichts, der Erfolg hatte.

Aus den G r ü n d e n :
Die Instanzgerichte haben den Sachverhalt ausreichend 
aufgeklärt Sie haben jedoch die Feststellung rechtlich 
unzutreffend gewürdigt, daß die Verklagten zur Schicht- 
Übergabe eine bestimmte Zeit vor Schichtbeginn in 
ihrem jeweiligen Produktionsbereich erscheinen müs
sen. Es war fehlerhaft, die betrieblichen Festlegungen 
hierzu als eine generelle Anordnung zur Leistung von 
Überstundenarbeit anzusehen und den Vorgang der 
Schichtübergabe zwischen dem ablösenden und dem 
abzulösenden Schichtleiter als Überstundenarbeit des 
ablösenden Schichtleiters zu werten. Diese Ansicht 
stimmt mit dem Wesen der Überstundenarbeit, wie es 
der Regelung in den §§ 73 ff. GBA zugrunde liegt, nicht 
überein. Sie läßt auch gesellschaftliche Erfordernisse 
der Arbeitsorganisation, wie sie sich in der Praxis der 
Schichtübergabe bei kontinuierlich produzierenden An
lagen widerspiegeln und im sozialistischen Wettbewerb 
manifestieren, unberücksichtigt.

Die rationelle Nutzung der Arbeitszeit ist ein grund
legendes Erfordernis sozialistischen Wirtschaf tens und 

widerspiegelt sich im Handeln der Werktätigen. Sie
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